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Glossar  

Fledermäuse besiedeln mehrere, oft eng benachbarte Quartiere, zwischen denen ein 

regelmäßiger Wechsel stattfindet. Zur ökologischen Funktion der Ruhe- und 

Fortpflanzungsstätten trägt der Habitatverbund entscheidend bei. 

Bei Fledermäusen werden folgende wesentliche Habitatelemente unterschieden: 

 

Sommerquartiere 

- Wochenstube (WS): zentrale Fortpflanzungsstätte, Fortpflanzungskolonie. Quartiere, 

in denen sich Fledermausweibchen zur Geburt und Aufzucht der Jungen aufhalten. 

- Männchenquartier: Großquartiere von Männchenkolonien. Zusammenschluss der 

Männchen zu eigenen Gesellschaften während der Wochenstubenzeit. 

 

Zwischenquartiere: 

- Balz-/Paarungsquartier: Fortpflanzungsquartier. Männchen besetzen Balzquartiere, 

um Weibchen anzulocken und sich zu paaren.  

- Tagesversteck: Quartiere, die im Sommer oder in Warmphasen des Winters genutzt 

werden. Weisen in der Regel keine besondere Bedeutung für die Fortpflanzung oder 

Überwinterung auf und werden oft unstetig nur von Einzeltieren oder kleineren Gruppen 

genutzt. 

 

Winterquartiere 

- Winterquartier (WQ):  zentrale Ruhestätte, Überwinterungsquartier: in WQ werden 

Kälteperioden zwischen Oktober/November bis März/April überdauert. 

 

Jagdgebiet 

Strukturreiche Biotope, welche ein gutes Angebot an Beutetieren (vorrangig Insekten und 

Spinnen) aufweisen und zur Jagd genutzt werden. 

 

Flugroute 

Verbindende Flugwege, die das komplexe Raumnutzungsmuster aus Quartieren und 

Jagdgebieten miteinander vernetzen. In der Regel entlang von linearen Verbundstrukturen 

(z.B. an Waldrändern, Knicks oder Fließgewässern).  
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1 Anlass und Aufgabenstellung   

Am Bundeswehrstandort Munitionslager Laboe (MunLgr Laboe) in den Gemeinden Laboe und 

Heikendorf, Kreis Plön, werden Erneuerungs- und Modernisierungsmaßnahmen geplant. Im 

Zuge dessen wird auch die Infrastruktur an den Bedarf angepasst. Im Rahmen des 

1. Bauabschnitts (BA) wird der Rückbau von 25 Munitionslagerhäusern (MLH), die Rodung 

von ca. 8,3 ha Wald sowie rund 0,8 ha Gehölz (Feldgehölze, Baumreihen, Einzelbäume) und 

im Anschluss der Neubau von 29 MLH erforderlich.  

Im Rahmen der Planung ist der Artenschutz gem. § 44 (1) BNatSchG zu beachten. Dabei ist 

zu prüfen, ob es zu einer Verwirklichung der Verbotstatbestände kommen kann bzw. ob durch 

die Maßnahme besonders oder streng geschützte Arten betroffen sind. 

Einem besonderen Schutz unterliegen hierbei Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B 

der EG-Verordnung Nr. 338/97, des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG, europäische 

Vogelarten gem. EU-Vogelschutzrichtlinie sowie Arten, die in einer Rechtsverordnung nach 

§ 54 (1) BNatSchG aufgeführt sind. 

Die nach BNatSchG streng geschützten Arten sind in Anhang A der EG-Verordnung Nr. 

338/97, in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG oder in einer Rechtsverordnung nach § 54 

Absatz 2 aufgeführt. 

Zur Beurteilung, ob durch den Rück- und Neubau besonders oder streng geschützte Arten 

gem. Definition des BNatSchG betroffen sind, erfolgen artenspezifische Einzelprüfungen bzw. 

Gildenprüfungen anhand der Ergebnisse einer Brutvogel-, Fledermaus- und 

Amphibienerfassung sowie auf Grundlage einer Potenzialanalyse für weitere Artengruppen, 

die auf einer Ortsbegehung am 28.01.2025 beruht. Die artenschutzrechtliche Bewertung 

orientiert sich an der Bereichsvorschrift ĂBereichsvorschrift C1-2034/0-6007 Spezielle 

artenschutzrechtliche Prüfung bei Infrastrukturvorhaben und bei landschaftsbezogenen 

Vorhaben auf von der Bundeswehr und den Gaststreitkrªften genutzten Liegenschaftenñ 

(BAIUDBw GS II 5 2017), den Arbeitshilfen des Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr 

Schleswig-Holstein und Amt f¿r Planfeststellung Energie ĂBeachtung des Artenschutzrechtes 

bei Planfeststellungñ (LBV-SH & AfPE-SH 2016) sowie ĂFledermªuse und StraÇenbauñ 

(Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV-SH) 2020; LBV-SH 2011). 

Weiterhin wurde für das Vorhaben eine Bilanzierung nach Bundeskompensationsverordnung 

(BKompV) als gesondertes Gutachten erstellt. 

Im Rahmen des Vorhabens wird ein Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahren (UVP-

Verfahren) durchgeführt.  
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2 Untersuchungsraum  und beurteilungsrelevante Merkmale 
des Vorhabens  

2.1 Übersicht über das Vorhabengebiet  

Das MunLgr Laboe, Kreis Plön, liegt auf der östlichen Seite der Kieler Förde zwischen den 

Ortschaften Laboe und Heikendorf und schließt direkt an die Wohnbebauung von Laboe bzw. 

an ein Gewerbegebiet in Heikendorf an (Abb. 1, Abb. 2). Im Osten/Südosten grenzen 

Ackerflächen an, im Westen die Kieler Förde. 

Die im Außenbereich liegende Liegenschaft befindet sich im Naturraum ĂProbstei und Selenter 

See-Gebietñ des Ostholsteinischen Hügellandes. Der Naturraum ist stark ackerbaulich geprägt 

und überwiegend waldfrei. Grünland kommt nur vereinzelt vor. Die Küste wurde in der 

Vergangenheit umgestaltet, weg von Steilküsten hin zu dem Aufbau von Strandwällen und 

Nehrungen. 

Das Gelände ist abseits der Funktionsflächen überwiegend bewaldet. Die beiden 

Vorhabenflächen liegen im Osten der Liegenschaft. 

Das MunLgr wurde 1936 errichtet und dient seither der vorschriften- und sicherheitskonformen 

Lagerung und Instandhaltung von Marinemunition unterschiedlicher Gefahrenklassen. 

 

Abb. 1: Lage des Vorhabengebiets (rot) (Quelle: GeoBasis-DE / BKG (2010), M 1:200.000) 
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Abb. 2: Übersicht über die Lage der Teilbereiche (Quelle: GMSH, 03.03.2025) 
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2.2 Beschreibung des Vorhabens  

Am Bundeswehrstandort MunLgr Laboe werden Erneuerungs- und Modernisierungs-

maßnahmen geplant. Es ist der Rückbau von 25 MLH und im Anschluss der Neubau von 29 

MLH geplant. Im Zuge dessen ist auch eine neue verkehrs- und medientechnische 

Erschließung künftiger Baufelder innerhalb der bestehenden Liegenschaftsgrenzen 

notwendig. Flächen für die Baustelleneinrichtung sind im Süden und Norden im 

Eingriffsbereich vorgesehen. Die Zufahrt zur Liegenschaft für den Baustellenverkehr ist über 

die südliche Wache vorgesehen.  

Der 1. BA umfasst zwei Teilflächen (Abb. 3). Die Teilfläche 1 liegt im Osten der Liegenschaft 

und beinhaltet den Rück- und Neubau der MLH sowie neue verkehrs- und medientechnische 

Erschließungen. In Teilfläche 2, im Süden der Liegenschaft, ist innerhalb der 

Liegenschaftsgrenzen der Bau einer neuen Straße notwendig, um aus Sicherheitsgründen den 

Baustellenverkehr vom betrieblichen Verkehr zu trennen. 

Insgesamt umfasst der 1. BA eine Fläche von 181.098 m², davon entfallen 139.293 m² auf den 

Teilbereich 1 und 41.805 m² auf den Teilbereich 2. Im Teilbereich 1 sind davon rund 76.783 m² 

für die Waldumwandlung vorgesehen, im Teilbereich 2 rund 5.901 m². Dies ergibt eine 

Gesamtfläche der Waldumwandlung von 82.684 m² (entspricht 8,3 ha, vgl. Abb. 4). 

Neben der Rodung von Waldflächen gehen mit dem geplanten Vorhaben die Rodung von rund 

8.257 m² Gehölz sowie Vollversiegelungen durch die Erweiterung des bestehenden 

Straßennetzes und durch die Neubauten der MLH einher. Außerdem werden bereits 

vollversiegelte Flächen durch den Abriss der Bestands-MLH und vorhandenen Straßen wieder 

entsiegelt. 

Für den hier beschriebenen 1. Bauabschnitt wird mit einer Bauzeit von ca. 8 Jahren zwischen 

2026 und 2034 gerechnet.  
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Abb. 3: Geplanter Neubau (Ausschnitt, Quelle: GMSH, 24.11.2025) 
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Abb. 4: Bereiche der Waldumwandlung (Ausschnitt, Quelle: GMSH, 25.11.2025) 
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3 Bestandserfassung  

3.1 Methodik  

3.1.1 Fledermäuse  

Die Erfassung der Fledermäuse hatte zum Ziel, das Artenspektrum, Aktivitätsdichten, 

bedeutende Flugstraßen und Jagdgebiete sowie Quartiere zu erfassen. Der Eingriffsbereich 

umfasst mit den Gehölzen und Gebäuden Strukturen mit Habitatpotenzial für Fledermäuse. 

Angelehnt an den LBV-SH (LBV-SH 2020) wurde eine Gebäudeprüfung, 

Baumhöhlenkartierung, Schwärmphasenuntersuchung mit Ausflugszählung bei festgestelltem 

Schwärmverhalten, Flugroutenerfassung und eine Erfassung von Jagdgebieten kombiniert. 

Gebäudeprüfung  

Am 28.01. und 11.02.2025 wurde eine Gebäudeprüfung durchgeführt, um die Eignung als 

Fledermausquartier und Bruthabitat zu bewerten. Dabei wurden die rückzubauenden Gebäude 

auf Einflugmöglichkeiten und dahinter befindliche Hohlräume untersucht und zusätzlich wurde 

auf Nutzungsspuren durch Fledermäuse (Kot und Urin, Fettspuren an Einflugmöglichkeiten, 

etc.) geachtet. 

Baumhöhlenkartierung  

Am 27.01., 28.01. und 05.02.2025 wurden alle Gehölze in der Vorhabenfläche im unbelaubten 

Zustand auf potenzielle Fledermausquartiere untersucht. Die Eignung als Winterquartier bzw. 

Sommerquartier potenzieller Quartierstrukturen wird grundsätzlich anhand des Stamm- bzw. 

Astdurchmessers auf Höhe der Höhle unterteilt (Tab. 1). Baumhöhlen besitzen eine Eignung 

als Zwischenquartier von Fledermäusen. Ab einem Stammdurchmesser von mehr als 30 cm 

weisen Baumhöhlen zusätzlich eine Eignung als Sommerquartier auf. Baumhöhlen bei einem 

Stammdurchmesser von mehr als 50 cm besitzen zudem eine Eignung als Winterquartier 

(LBV-SH 2011). 

Die Anzahl der Zwischenquartiere wurde anhand einer Erfassung auf einer Referenzfläche für 

die gesamte Rodungsfläche (= zu rodende Wald- und Gehölzflächen) von 9,1 ha 

hochgerechnet. Diese befindet sich südwestlich der Vorhabenfläche und beträgt rund 3,8 ha 

(Abb. 15). Gemäß der Biotoptypenkartieranleitung SH handelt es sich überwiegend um einen 

sonstigen Laubwald auf reichen Böden (WMy), der vorwiegend von Bergahornbeständen 

geprägt ist. 

Potenzielle Sommer- und Winterquartiere wurden punktgenau erfasst. 
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Tab. 1: Eignungsstufen der Gehölze 

Stammdurchmesser an der pot. 
Quartierstruktur  

Zwischenquartier  Sommer quartier  Winterquartier  

< 30 cm x - - 

> 30 cm x x - 

> 50 cm x x x 

Akustische Erfassungen und Sichtbeobachtungen  

Bei den Detektorkartierungen wurden Batlogger M als Handdetektoren eingesetzt. Als 

stationäre Erfassungssysteme wurden Batlogger des Typs A+ der Firma Elekon AG 

verwendet. Durch die Erfassungssysteme lässt sich die Fledermaus-Aktivität an einem 

Standort akustisch über den Nachtverlauf erfassen sowie das Artenspektrum feststellen.  

Die manuelle Auswertung erfolgte konservativ, d. h. es mussten bei Einzelrufen und Rufreihen 

mehrere für die Art typische Merkmale erfüllt sein. Bei regelmäßigem Auftreten von 

Rufmerkmalen, die mehr als einer Art zugeordnet werden können, wurde der Ruf der 

jeweiligen Artengruppe zugeordnet. Grundlage für die manuelle Auswertung waren 

Literaturangaben zu Fledermausortungsrufen (Hammer und Zahn 2009; Middleton et al. 2014; 

Pfalzer 2002; Runkel und Marckmann 2017; Skiba 2009). Die Artengruppe der Pipistrelloide 

wird immer auf Artniveau bestimmt. 

Da innerhalb aller Artengruppen und teilweise auch zwischen verschiedenen Artengruppen 

starke Ähnlichkeiten und Überschneidungen auftreten, ist nicht in allen Fällen eine 

Artansprache möglich. In diesen Fällen wird auf Basis eines Artentscheidungsbaumes der Ruf 

einer der drei Hauptgruppen Nyctaloid, Myotis oder einer Subgruppe der jeweiligen 

Ruftypengruppe zugeordnet.  

Folgende Gruppen wurden im Rahmen der Artbestimmung gebildet und für die Auswertung 

herangezogen: 

Nyctaloid: Die Gruppe Nyctaloid umfasst die Gattungen Nyctalus, Eptesicus und Vespertilio. 

Innerhalb der Gattung Nyctalus ist der Große Abendsegler im Allgemeinen recht gut auf 

Artniveau anzusprechen. Alle anderen Arten der Gruppe (Breitflügel-, Zweifarbfledermaus und 

Kleiner Abendsegler) weisen insbesondere in stärker strukturierten Habitaten und während der 

Jagd sehr große Ähnlichkeiten der Rufe auf. Nicht durch eindeutige Kriterien einer Art 

zuzuordnende Rufe werden in der Gruppe Nyctaloid (nyctaloide Arten) zusammengefasst. 

Myotis: Die Arten der Gattung Myotis weisen sehr starke Überlappungen in ihren 

Rufmerkmalen auf, sodass häufig eine Artansprache, insbesondere bei kurzen Kontakten nicht 

möglich ist. Lediglich die Teichfledermaus nutzt ein stärker abweichendes Frequenzspektrum 

und ist daher als eigene Untergruppe abgrenzbar. Alle anderen Arten bilden die Gruppe Mkm 

(kleine bis mittlere Myotis-Arten). 

Die Rufe der Langohrfledermäuse lassen sich in der Regel gut von allen anderen Arten 

unterscheiden. Da in Schleswig-Holstein bisher keine Nachweise des Grauen Langohrs 

existieren, werden Rufe der Langohrfledermäuse dem Braunen Langohr zugeordnet.  

Insgesamt lassen sich die meisten in Norddeutschland vorkommenden Fledermausarten mit 

Detektoren gut erfassen und bestimmen (Petersen et al. 2004). 
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Schwärmphasenuntersuchung und Ausflugszählung  

Zur Untersuchung einer tatsächlichen Nutzung potenzieller Großquartiere (Sommer- oder 

Winterquartier) wurden Sichtüberprüfungen (mit Unterstützung durch Wärmebildkameras) 

unter Einsatz von Detektoren an den Höhlenbäumen durchgeführt. Im Rahmen der 

Baumhöhlenkartierung am 27.01., 28.01. und 05.02.2025 konnten 26 Höhlenbäume mit 

Großquartierpotenzial erfasst werden (Abb. 14). Alle 26 Höhlenbäume besitzen 

Sommerquartierpotenzial, zwei davon zusätzlich ein Winterquartierpotenzial. Im südlichen 

Eingriffsbereich befinden sich keine Höhlenbäume mit Großquartierpotenzial. 

In einem ersten Schritt werden an jedem erfassten Höhlenbaum 

Schwärmphasenuntersuchungen durchgeführt.  

An den Höhlenbäumen mit Sommerquartierpotenzial fanden zwei 

Schwärmphasenuntersuchungen während des Sommerquartierschwärmens im Zeitraum von 

Mitte Mai bis Mitte Juli statt.   

An den zwei Höhlenbäumen mit Winterquartierpotenzial fanden zusätzlich zwei 

Schwärmphasenuntersuchungen während der Zeit des Schwärmens an Winterquartieren 

zwischen Anfang August und September statt. Die Termine der Untersuchungen inklusive den 

Witterungsbedingungen für Laboe finden sich in Tab. 17 im Anhang 8.1. 

Sobald im Rahmen der Schwärmphasenuntersuchungen ein Hinweis auf ein Quartier 

festgestellt wird, erfolgt in einem zweiten Schritt möglichst direkt in der darauffolgenden Nacht 

eine Ausflugszählung im Bereich dieser Struktur. Hierbei werden die betroffenen Arten sowie 

die Größe des Quartiers ermittelt. Die Ausflugszählungen beginnt kurz vor Sonnenuntergang 

und endet 20 Minuten nachdem das letzte Tier ausgeflogen ist. 

Da im vorliegenden Fall keine Schwärmaktivitäten festgestellt wurden und damit eine Nutzung 

der Baumhöhlen als Großquartier auszuschließen war, entfiel die Durchführung des zweiten 

Schrittes. 

Flugrouten erfassung  

Während einer Übersichtsbegehung wurden in Anlehnung an LBV-SH (2020) Strukturen auf 

der Liegenschaft identifiziert, die potenziell bedeutende Flugrouten von Fledermäusen 

darstellen. Potenziell bedeutende Flugrouten sind für die vorkommende Population wichtige 

Verbindungswege zwischen Quartieren und Jagdgebieten oder zwischen unterschiedlichen 

Jagdgebieten oder Gewässern. Es wurden 16 Strukturen festgestellt (Abb. 5), an denen die 

tatsächliche Nutzung im Rahmen einer Erfassung überprüft wurde. Dazu wurden stationäre 

automatische Erfassungssysteme (SAE) kombiniert mit Sichtüberprüfungen eingesetzt. 

Zunächst wurden in 4 Blöcken (je zwei aufeinanderfolgende ganze Nächte) SAE (Batlogger 

A+) an den 16 potenziell bedeutenden Flugrouten ausgebracht. Die Mikrofone wurden zur 

besseren Ausrichtung und für eine bessere Aufnahmequalität in einer Höhe von 80 bis 150 cm 

Höhe installiert und optimal ausgerichtet.  

Die stationären Erfassungen begannen an wettertechnisch geeigneten Tagen (mind. 10 °C, 

max. 4 Bft, möglichst kein Niederschlag) jeweils eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang mit 

dem Ausbringen der Batlogger und endeten eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang. Im Falle 

von technischen Problemen in einer oder beiden Erfassungsnächten, wurden diese zum 

nächstmöglichen Termin wiederholt. Bei leichten Abweichungen von den optimalen 

wettertechnischen Bedingungen wurde überprüft, ob sich daraus eine Einschränkung der 
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Fledermausaktivität ergab und die Erfassung ggf. wiederholt. Hier ergab sich durch leichte 

Abweichungen keine Einschränkung der Fledermausaktivität und damit der Validität der 

erhobenen Daten. Der Erfassungszeitraum für die Flugrouten erstreckt sich gem. Arbeitshilfe 

ĂFledermªuse und StraÇenbauñ (LBV-SH 2020) von Mitte Mai bis Mitte Juli. Die Termine mit 

den jeweiligen Witterungsbedingungen der SAE sind in Tab. 18 im Anhang 8.1 aufgeführt. 

 

Abb. 5: Standorte der stationären automatischen Erfassungssysteme (SAE) für Flugrouten 

Bei der Auswertung der SAE wird aufgrund artspezifischer Unterschiede im Flugverhalten 

differenziert: 

Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula), der Kleine Abendsegler (Nyctalus leisleri) sowie 

die Zweifarbfledermaus (Vespertilio murinus) verhalten sich bei Transferflügen nicht 

strukturgebunden. Sie werden daher bei der Erfassung von Flugrouten nicht berücksichtigt 

(LBV-SH 2020).  

Die Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), die Teichfledermaus (Myotis dasycneme) und 

die Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) fliegen mäßig strukturgebunden. Sie wurden 

im Rahmen der Kartierungen erfasst, da diese Arten trotz mäßiger Strukturbindung bei 

Zerschneidung linearer Strukturen betroffen sein können (LBV-SH 2020). Die 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus), die Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus), 

sowie die anderen Myotis-Arten und das Braune Langohr (Plecotus auritus) fliegen 

strukturgebunden und sind somit von den Auswirkungen der Zerschneidung linearer 

Strukturen betroffen. 

Die Arten der Gattungen Myotis und Plecotus zeigen zwar strukturgebundenes Flugverhalten, 

fliegen jedoch erst in der Dunkelheit aus, wodurch sich ihre Flugrichtungen nicht zuverlässig 

mittels Sichtüberprüfungen feststellen lassen. Die Erfassung der Flugrouten für diese Arten 

wird auf Grundlage der automatischen Aufzeichnungen der gesamten Nacht durchgeführt. 
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Wurde der artspezifische Schwellenwert (Tab. 2) in mindestens drei von acht ganzen 

Erfassungsnächten überschritten, handelt es sich um eine bedeutende Flugroute für diese Art 

(LBV-SH 2020). 

Zeigten die automatischen Aufzeichnungen, dass die Registrierungen von 

Breitflügelfledermaus, Rauhautfledermaus, Mückenfledermaus und Zwergfledermaus die 

definierten artspezifischen Schwellen (Tab. 2) in den ersten 120 Minuten nach 

Sonnenuntergang überschritten, wurden für diese vier Arten Flugroutensichtüberprüfungen 

(FSÜ) mittels detektorgestützten Sichtbeobachtungen sowie unter Einsatz von 

Wärmebildkameras durchgeführt. Anhand dieser Erfassungen wurde für jede der betroffenen 

Arten an maximal drei Geländeterminen überprüft, ob flugroutentypische, gerichtete 

Flugaktivitäten stattfanden. Die FSÜ starteten zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs und 

dauerten 120 Minuten an. Konnte die Nutzung als Flugroute durch einmalige oder mehrfache 

Überschreitung des artspezifischen Schwellenwerts (Tab. 2) bei der FSÜ für eine Art bestätigt 

werden, gilt diese Struktur als von dieser Art in bedeutendem Umfang genutzte Flugroute. 

Wurde eine bedeutende Flugroute nachgewiesen, wurden keine weiteren Untersuchungen für 

die jeweilige Art durchgeführt. Falls während keiner der drei FSÜ flugroutentypisches 

Verhalten der betreffenden Art festgestellt wurde oder der artspezifische Schwellenwert für 

gerichtete Flüge (Tab. 2) in keiner der drei FSÜ überschritten wurde, gilt die betreffende 

Struktur nicht als bedeutende Flugroute. Die Termine mit den jeweiligen 

Witterungsbedingungen der FSÜ sind der Tab. 19 im Anhang 8.1 zu entnehmen. 

Tab. 2: Artspezifische Schwellenwerte für die Bewertung von Flugrouten 

Art (lat. Artname, Untersuchungszeitraum ) Anzahl Tiere SAE  Anzahl Tiere FSÜ  

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) (120 min ab SU) 20 10 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) (120 min ab SU) 20 10 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) (120 min ab SU) 10 10 

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) (120 min ab SU) 10 10 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) (ganze Nacht) Ó5 - 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) (ganze Nacht) Ó5  - 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) (ganze Nacht) Ó5  - 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) (ganze Nacht) Ó5  - 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) (ganze Nacht) Ó5  - 

Teichfledermaus (Myotis dasycneme) (ganze Nacht) Ó5  - 

Großes Mausohr (Myotis myotis) (ganze Nacht) Ó5  - 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) (ganze Nacht) Ó5  - 

Mkm (Myotis klein-mittel) (ganze Nacht) Ó5 - 

Nicht bestimmbare Myotis-Fledermaus (ganze Nacht) Ó7 - 

Legende: FSÜ= Flugroutensichtüberprüfung, SAE= stationäre automatische Erfassung; , SU = Sonnenuntergang (für die 

Myotis- und Plecotus-Arten werden keine FSÜ gemacht, daher gibt es für diese Arten keine Schwellenwerte); Quelle 

(LBV-SH 2020). 
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Jagdgebietserfassung  

Während der Übersichtsbegehung wurden gem. LBV-SH (2020) Strukturen mit Bezug zu der 

Vorhabenfläche identifiziert, die potenziell bedeutende Jagdgebiete von Fledermäusen 

darstellen. Es wurden fünf Strukturen festgestellt (Abb. 6), an denen die tatsächliche Nutzung 

im Rahmen einer Erfassung unter Einsatz von stationären Erfassungssystemen (SAE) 

überprüft wurde. Bei drei Standorten (SAE 05, 12, 17) handelte es sich um 

Kombinationsstandorte, an denen zusätzlich auch Flugrouten untersucht wurden. 

 

Abb. 6: Standorte der stationären Erfassungssysteme zur Erfassung bedeutender Jagdgebiete 

Dazu wurde an den geeigneten Standorten im Zeitraum von Anfang Mai bis Ende September 

in insgesamt 5 Blöcken für je zwei aufeinanderfolgende Nächte SAE (Batlogger A+) 

ausgebracht (Abb. 6). Die Aufnahmen begannen eine halbe Stunde vor Sonnenuntergang und 

endeten eine halbe Stunde nach Sonnenaufgang. Die Erfassungsgeräte wurden mit Hilfe des 

gleichen Vorgehens wie bei der Erfassung der Flugrouten bei jedem Durchgang an den 

gleichen Standorten aufgestellt. Die Termine und Witterungsbedingungen der SAE sind in Tab. 

19 im Anhang 8.1 aufgeführt. Die Bedeutung der festgestellten Jagdgebiete wurde anhand 

ihrer Nutzungsdauer bewertet. Als Maßstab wird die Anzahl der Minutenintervalle 

herangezogen, in denen Fledermausaktivitäten registriert wurden. Die Arten Großer 

Abendsegler, Kleiner Abendsegler und Zweifarbfledermaus jagen opportunistisch in sehr 

großen Jagdgebieten, weshalb für diese Arten in der Regel keine bedeutenden Jagdgebiete 

abgegrenzt werden (LBV-SH 2020).  

Ein Jagdgebiet ist von artenschutzrechtlicher Bedeutung, wenn mindestens eines der beiden 

folgenden Kriterien in vier von zehn Erfassungsnächten erfüllt ist: 

- Die Summe der besetzten 1-Minuten-Intervalle durch alle Arten erreicht oder übersteigt 

100 / Nacht. 



Bestandserfassung  

GFN mbH (24_297) 18.12.2025: Umbau des Munitionslagers Laboe, Kreis Plön  - spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 13 

- Mindestens eine der artspezifischen Schwellen (Tab. 3) wird erreicht oder überstiegen. 

Tab. 3: Artspezifische Schwellenwerte für die Bewertung von Jagdgebieten 

 

3.1.2 Amphibien  

Das Untersuchungsgebiet für die Erfassung der Amphibien setzte sich aus der Vorhabenfläche 

innerhalb des MunLgr Laboe sowie einem 500 m Puffer zusammen. Innerhalb des 

Untersuchungsgebietes wurden im Zuge einer Luftbildauswertung sowie einer 

Übersichtsbegehung alle relevanten Kleingewässer aufgenommen. Insgesamt wurden 14 

Kleingewässer sowie ein Graben untersucht (Abb. 7). 

In Anlehnung an Albrecht et al. (2014) sowie Schlüpmann und Kupfer (2009) wurden zwischen 

dem 09.04. und 09.07.2025 sechs Begehungen zum Erfassen von Amphibien durchgeführt. 

Zur Erfassung wurde gem. Methodenblatt A1 eine Kombination aus Verhören, visuellem 

Absuchen und Keschern angewandt. Für die Erfassung von Molchen wurde bei den 

Begehungen vom 27.05. bis zum 08.07.2023 Kleinfischreusen ausgebracht und am nächsten 

Morgen wieder eingeholt. Die Anzahl der Reusen richtete sich dabei nach dem Methodenblatt 

A3 (Albrecht et al. 2014).  

Die Tab. 4 zeigt die Untersuchungstermine mit den angewandten Methoden sowie den 

jeweiligen Wetterbedingungen. 

 

 

Art (lat. Artname)  
Schwellenwert für die Anzahl besetzter 
Minutenintervalle pro Erfassungsnacht  

Breitflügelfledermaus (Eptesicus serotinus) 25 

Rauhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) 25 

Mückenfledermaus (Pipistrellus pygmaeus) 100 

Zwergfledermaus (Pipistrellus pipistrellus) 100 

Braunes Langohr (Plecotus auritus) 10 

Fransenfledermaus (Myotis nattereri) 10 

Teichfledermaus (Myotis dasycneme) 10 

Großes Mausohr (Myotis myotis) 10 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) 10 

Große Bartfledermaus (Myotis brandtii) 10 

Kleine Bartfledermaus (Myotis mystacinus) 10 

Wasserfledermaus (Myotis daubentonii) 10 

Mkm (Myotis klein-mittel) 10 

Nicht bestimmbare Myotis-Fledermaus  10 
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Tab. 4: Untersuchungstermine mit angewandten Methoden und den jeweiligen Wetterbedingungen 

Durchgang  Datum  Tageszeit  Zielarten  Methode  Wetterbedingungen * 

1 09.04.2025 tagsüber Frühlaicher Ke, Vh, Vis 
12°C, Bewölkung: 75-

100%, trocken, windig 

2 23.04.2025 tagsüber Frühlaicher Ke, Vh, Vis 

13°C, Bewölkung: 0-

25%, trocken, leicht 

windig 

3 16.05.2025 nachts 
Frühlaicher,  

Laubfrosch 
Vh, Vis, Hy 

13°C, Bewölkung: 0-

25%, trocken, leicht 

windig 

4 
 

27.05.2025 nachts 
Spätlaicher, 

Molche 
Ke, Vh, Vis, ARe 

12°C, Bewölkung: 75-

100%, leichter Regen, 

leicht windig 

28.05.2025 tagsüber 
Spätlaicher, 

Molche 
Ke, Vh, Vis, ERe 

18°C, Bewölkung: 25-

50%, trocken, leicht 

windig 

 

5 

10.06.2025 nachts 
Spätlaicher, 

Molche 
Ke, Vh, Vis, ARe 

15°C, Bewölkung: 75-

100%, Niesel, leicht 

windig 

11.06.2025 tagsüber 
Spätlaicher, 

Molche 
Ke, Vh, Vis, ERe 

18°C, Bewölkung: 0-

25%, trocken, leicht 

windig 

 

6 

08.07.2025 nachts 
Spätlaicher, 

Molche 
Ke, Vh, Vis, ARe 

17°C, Bewölkung: 25-

50%, trocken-Niesel, 

leicht windig 

09.07.2025 tagsüber 
Spätlaicher, 

Molche 
Ke, Vh, Vis, ERe 

18°C, Bewölkung: 0-

25%, trocken, leicht 

windig 

Legende: Ke = Keschern (A1); Vh = Verhören (A1); Vis  = Visuelles Absuchen (A1); KV = Ausbringen/Kontrolle der künstlichen 

Verstecke (A2); ARe = Reusen ausbringen (A3); ERe = Reusen einholen (A3), Hy = Hydrophoneinsatz (A4) 

*Es wurde der Temperatur-Mittelwert zwischen Beginn und Ende der Begehung notiert. 
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Abb. 7: Lage der untersuchten Gewässer 

 

Die Bewertung der naturschutzfachlichen Bedeutung der einzelnen Gewässer für die 

Artengruppe der Amphibien erfolgt verbal argumentativ unter Berücksichtigung der 

nachfolgenden Parameter. 

 

1. Ergebnisse Erfassung  

¶ Räumliche Verteilung der Funde 

¶ Anzahl Arten 

¶ Anzahl Funde  

¶ Reproduktionsnachweis 

2. Ökologische Aspekte  

¶ Habitatansprüche der gefundenen Arten 

¶ Vorbelastungen des Untersuchungsgebietes 

 

3. Planerische Relevanz  

¶ Rote Liste Status 

¶ Häufigkeit in Schleswig-Holstein 

¶ Schutzstatus (insbes. FFH-Anhang II, IV) 
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3.1.3 Brutvögel  

Mit der Kartierung der Brutvögel sollten Arten erfasst werden, die gesetzlich einen besonderen 

Schutzstatus besitzen, auf der roten Liste stehen oder für die artspezifische Maßnahmen 

notwendig werden. Die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes ist der Karte im Anhang 8.2 

zu entnehmen. 

 

Groß- und Greifvögel, Koloniebrüter  

Die Kartierung der Horste von Groß- und Greifvögeln sowie Koloniebrütern fand während der 

laubfreien Zeit gem. des Methodenblattes V2 (Albrecht et al. 2014) statt. Dabei wurden alle 

flächigen Gehölzstrukturen, Baumreihen, Einzelbäume auf der Liegenschaft nach Groß- und 

Greifvogelhorsten sowie Koloniebrütern kartiert und Spuren am Boden (Rupfungen, 

Mauserfedern, Kot etc.) abgesucht.  

Die gefundenen Horste wurden während der Brutzeit am 10.04.2025 auf aktuellen 

Brutvogelbesatz geprüft (Tab. 5). Während den Brutvogelkartierungen am 06.05., 03.06. und 

20.06.25 wurde auf Vorkommen spät ankommender Arten geachtet. 

 

Eulen   

Nach Südbeck et al. (2005) wurden die potenziell zu erwartenden Eulenarten Uhu, Waldkauz, 

Waldohr- sowie Schleiereule nachts mit drei Begehungen unter Verwendung von 

Klangattrappen auf der Liegenschaft erfasst.  

Die ersten beiden Begehungen dienten zum Auffinden von Revieren, die dritte Begehung zum 

Auffinden von Jungtieren anhand der Bettelrufe. Die Erfassungen erfolgten von Mitte Februar 

bis Mitte Juni von Sonnenuntergang bis Mitternacht (Tab. 5).  

 

Sonstige Höhlenbrüter  

Die Kartierung der Höhlenbrüter in der Vorhabenfläche fand während der laubfreien Zeit gem. 

des Methodenblattes V3 (Albrecht et al. 2014) statt, sodass die Stämme der Bäume deutlich 

einsehbar sind.  

Größere Baumhöhlen für Arten wie Hohltaube, Schellente oder Waldkauz wurden bei der 

Baumhöhlenkartierung am 27.01., 28.01. und 05.02.2025 punktgenau erfasst (Abb. 14), um 

darüber den genauen Ausgleichsbedarf zu ermitteln.  

Kleine Baumhöhlen für Meisen und andere Singvogelarten wurden nicht punktgenau 

eingemessen, sondern anhand einer Erfassung auf einer Referenzfläche für die gesamte 

Rodungsfläche hochgerechnet (Abb. 15).  

Demnach wurden für die Höhlenbrüter sowohl die punktgenau erfassten potenziellen 

Großquartiere der Fledermäuse als auch die hochgerechneten Zwischenquartiere in der 

Rodungsfläche als mögliche Brutstandorte gewertet. 

 

Weitere Brutvogelarten  

Die weiteren Brutvogelarten wurden qualitativ erfasst. Es wurde keine Revierkartierung 

durchgeführt.  
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Tab. 5: Kartiertermine der Brutvögel  

Kartiertermine  Witterung  

Horstsuche und -kontrolle Groß - und Greifvögel, Koloniebrüter  auf Liegenschaft  

11.02.2025 Bew.: 0/8, Wind: 2-3 bft, Temp.: 2°C  

25.02.2025 Bew.: 3/8, Wind: 1-2 bft, Temp.; 10°C 

10.04.2025 Bew.: 3/8, Wind: 2-3 bft, Temp.; 12°C 

Revierkartierung Eulen ( Nachtb egehung mit Klangattrappe  auf Liegenschaft)  

18.02.2025 Bew.:0/8, Wind: 1 bft aus SO, Temp.: 0°C 

13.03.2025 Bew.:1/8, Wind: 1-2 bft aus SW, Temp.: 4°C 

11.06.2025 Bew.:2/8, Wind: 2 bft aus NW, Temp.: 16°C 

Höhlenbrüter (Baumhöhlenkartierung  in Vorhabenfläche ) 

27.01.2025 Bew.: 6/8, Wind: 1-2 bft, Temp.; 9°C 

28.01.2025 Bew.:1/8, Wind: 1-2 bft, Temp.: 5°C 

05.02.2025 Bew.: 6/8, Wind: 2 bft, Temp.: 6°C 

Brutvogel -Revierkartierung auf Liegenschaft  

26.03.2025 Bew.:3/8, Wind: 3-4 bft aus NW, Temp.: 10°C 

16.04.2025 Bew.: 8/8, Wind: 1-2 bft aus W, Temp.: 12°C, leichter 
Niederschlag 

06.05.2025 Bew.: 8/8, Wind: 1 bft aus NW, Temp.: 6°C 

03.06.2025 Bew.: 0/8, Wind: 3 bft aus SW, Temp.: 20°C,  

20.06.2025 Bew.: 0/8, Wind: 2-3 bft aus NW, bft, Temp.: 10°C 

Legende: Bew. = Bewölkung, bft  = Beaufort, Temp. =  Temperatur 
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3.2 Ergebnisse  

3.2.1 Fledermäuse  

Gebäudeprüfung  

Bei den rückzubauenden Gebäuden handelt es sich um MLH, welche 1960 und teilweise 1970 

gebaut wurden. Im Vorhabengebiet befinden sich zwei unterschiedliche Bauweisen, welche 

im Folgenden beschrieben werden:  

 

Bauweise 1 

Die MLH der Bauweise 1 weisen keine Einflugmöglichkeiten auf (Abb. 8). Die Türen im 

Eingangsbereich sind vollständig abgedichtet (Abb. 9). Nur im Bereich der Lüftungsanlage 

befinden sich Öffnungen, diese sind jedoch vergittert und zudem in Betrieb (Abb. 10). Eine 

Nutzung als Fledermausquartier kann damit ausgeschlossen werden.  

Im Rahmen der Begehung wurden keine Spuren von Fledermäusen festgestellt. 

 

Abb. 8: Bauweise 1 der Munitionslagerhäuser (hier: MLH 33, Blickrichtung nach Nordwesten) 
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Abb. 9: Eingangsbereich der Bauweise 1 (hier: MLH 23, Blickrichtung nach Südwesten) 

 

 

Abb. 10: Vergitterte Lüftungsanlage ohne Einflugmöglichkeiten für Fledermäuse 
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Bauweise 2 

Die MLH der Bauweise 2 weisen ebenfalls keine Einflugmöglichkeiten auf (Abb. 11). Hinter der 

Gittertür im Eingangsbereich befindet sich, entsprechend der Bauweise 1, eine vollständig 

abgedichtete Metalltür (Abb. 12). Eine Nutzung der MLH als Fledermausquartier kann daher 

ausgeschlossen werden (Abb. 13). 

Im Rahmen der Begehung wurden keine Spuren von Fledermäusen festgestellt.  

 

Abb. 11: Bauweise 2 der Munitionslagerhäuser (hier: MLH 44, Blickrichtung nach Osten)  

Zwei MLH (Nr. 4 und Nr. 13) wurden zusätzlich mittels Endoskopie auf Besatz kontrolliert, um 

eine Fledermausnutzung sicher ausschließen zu können (Tab. 20 im Anhang 8.3.1). 
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Abb. 12: Eingangsbereich der Bauweise 2 (hier: MLH 44, Blickrichtung nach Osten) 

 

 

Abb. 13: Innenbereich der Bauweise 2 (hier: MLH 44, Blickrichtung nach Osten) 
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Baumhöhlenkartierung  

Im Zuge der Baumhöhlenkartierung wurden innerhalb der Vorhabenfläche und dem 

Nahbereich insgesamt 26 Bäume mit Großquartierpotenzial für Fledermäuse erfasst (Tab. 6). 

Alle 26 Höhlenbäume besitzen Sommerquartierpotenzial, zwei davon zusätzlich ein 

Winterquartierpotenzial. Die Lage dieser Bäume ist in Abb. 14 dargestellt. In der südlichen 

Vorhabenfläche befinden sich keine Höhlenbäume mit Großquartierpotenzial. Eine detaillierte 

Fotodokumentation der erfassten Baumhöhlen befindet sich im Anhang 8.3.2. 

Auf der ausgewählten Zwischenquartier-Referenzfläche mit 3,8 ha wurden acht Höhlenbäume 

mit ausschließlich Zwischenquartierpotenzial erfasst (Abb. 15). Hochgerechnet ergeben sich 

daraus 19 Höhlenbäume mit ausschließlich Zwischenquartierpotenzial auf 9,1 ha 

Rodungsfläche. 

Tab. 6: Erfasste Gehölze mit Großquartierpotenzial für Fledermäuse 

Nr Baumart  Vitalität  Höhe der Höhle [m]  HHD [cm]  Potenzial  Art des pot. Quartiers  

1 Silberweide vital 7 >30 ZQ, SQ Astabbruch 

2 Stieleiche vital 7 >30 ZQ, SQ Astabbruch 

3 Bergahorn vital 4 40 ZQ, SQ Astabbruch 

4 Silberweide vital 7 >30 ZQ, SQ Astabbruch 

5 Pappelhybrid vital 12 35 ZQ, SQ Astabbruch/Spechthöhle 

6 Pappelhybrid vital 10 35 ZQ, SQ Astabbruch/Spechthöhle 

7 Bergahorn vital 1 >30 ZQ, SQ Astabbruch 

8 Silberweide vital 2 35 ZQ, SQ Riss 

9 Pappelhybrid vital 4 >30 ZQ, SQ Spechthöhle 

10 Pappelhybrid vital 10 >30 ZQ, SQ Spechthöhle 

11 Silberweide vital 12 >30 ZQ, SQ Spechthöhle 

12 Pappelhybrid vital 10 >30 ZQ, SQ Spechthöhle 

13 Pappelhybrid vital 7 >30 ZQ, SQ Astabbruch 

14 Pappelhybrid vital 7 >50 ZQ, SQ, WQ Spechthöhle 

15 Pappelhybrid vital 15 >30 ZQ, SQ Spechthöhle 

16 Pappelhybrid  vital 10 >50 ZQ, SQ, WQ Spechthöhle 

17 Pappelhybrid  vital 5 >30 ZQ, SQ Astabbruch 

18 Rotbuche Totbaum 5 >30 ZQ, SQ Spechthöhle 

19 Schwarzerle vital 8 >30 ZQ, SQ Spechthöhle 

20 Bergahorn vital 10 >30 ZQ, SQ Riss 

21 Bergahorn vital 7 >30 ZQ, SQ Riss 

22 Stieleiche vital 15 >30 ZQ, SQ Astabbruch/Riss 

23 Esche vital 10 >30 ZQ, SQ Spechthöhle 

24 Pappelhybrid vital 7 >30 ZQ, SQ Spechthöhle 

25 Stieleiche vital 5 >30 ZQ, SQ Riss 

26 Silberweide vital 5 35 ZQ, SQ Astabbruch 

Legende: Nr = Nummer des Baumes; HHD = Durchmesser des Gehölzes auf Höhe der Struktur mit Quartierpotenzial; ZQ= 

Potenzial für Zwischenquartier, SQ = Potenzial für Sommerquartier, WQ = Potenzial für Sommer- und Winterquartier 
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Abb. 14: Lage der erfassten Höhlenbäume mit Großquartierpotenzial für Fledermäuse 

 

Abb. 15: Lage der erfassten Höhlenbäume mit Zwischenquartierpotenzial für Fledermäuse und 
Potenzial für Höhlenbrüter in festgelegter Referenzfläche  
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Akustische Erfassung und Sichtbeobachtung  

In Schleswig-Holstein sind derzeit 15 Fledermausarten heimisch, von denen im 

Vorhabengebiet im Rahmen der Kartierung 13 Arten akustisch sicher nachgewiesen wurden 

(Tab. 7). Dazu zählen die Wasser-, Teich- und Fransenfledermaus, Großer Abendsegler, 

Breitflügel-, Zwerg-, Mücken- und Rauhautfledermaus sowie das Braune Langohr. Zudem 

wurden Rufe von Bartfledermäusen (Große und Kleine Bartfledermaus) aufgezeichnet, welche 

nicht auf Artniveau bestimmbar waren. Weiterhin gab es einzelne Rufe von 

Zweifarbfledermäusen und eine einzelne Rufsequenz des Großen Mausohrs. 

Somit weist das Vorhabengebiet Artnachweise von drei auf der landesweiten Roten Liste als 

gefährdete Arten geführten Fledermausarten auf (Borkenhagen 2014). Diese Arten haben 

einen ungünstigen oder unbekannten Erhaltungszustand. Mit dem Nachweis der 

Teichfledermaus und der Großen Bartfledermaus weist die Vorhabenfläche zudem 

Artnachweise zweier auf der landesweiten Roten Liste stark gefährdete Arten auf. Das Große 

Mausohr gilt in Schleswig-Holstein als ausgestorben. Es werden vermehrt 

Überwinterungsgäste im Brauereikeller Schleswig und in der Kalkberghöhle Bad Segeberg 

festgestellt. Die Zweifarbfledermaus ist als vom Aussterben bedroht eingestuft. In Schleswig-

Holstein gibt es nur Wochenstubenvorkommen im Raum Lübeck. Die vier Rufnachweise 

wurden am 18.07. und 19.07.2025 aufgenommen. Hierbei handelt es sich vermutlich um ein 

einzelnes, durchziehendes Individuum. Drei Arten sind auf der landesweiten Roten Liste als 

Vorwarnliste geführt. Lediglich zwei Artnachweise haben einen ungefährdeten Schutzstatus 

nach der landesweiten Roten Liste. 

Einige Rufaufnahmen konnten nur auf Gattungs- oder Gruppenniveau bestimmt werden.  
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Tab. 7: Nachgewiesene Fledermausarten mit Gefährdung und Erhaltungszustand 

Gruppe  Art  
Gefährdung und Erhaltungszustand  

RL SH (2014) RL BRD (2020) FFH-Anhang  EHZ kBR   
M

y
o

ti
s
 

Wasserfledermaus 
(Myotis daubentonii) 

* * IV  günstig 

Teichfledermaus  
(Myotis dasycneme) 

2 G II, IV ungünstig - unzureichend 

Große Bartfledermaus 
(Myotis brandtii) 

2 * IV unbekannt 

Kleine Bartfledermaus 
(Myotis mystacinus) 

1 * IV ungünstig-unzureichend 

Fransenfledermaus 
(Myotis nattereri) 

V * IV günstig 

Großes Mausohr  
(Myotis myotis) 

0 * II, IV unbekannt 

N
y
c
ta

lo
id

e
 

Großer Abendsegler 
(Nyctalus noctula) 

3 V IV ungünstig - unzureichend 

Breitflügelfledermaus 
(Eptesicus serotinus) 

3 3 IV ungünstig - unzureichend 

Zweifarbfledermaus 
(Vespertilio murinus) 

1 D IV unbekannt 

P
ip

is
tr

e
llo

id
e
 Zwergfledermaus 

(Pipistrellus pipistrellus) 
* * IV günstig 

Mückenfledermaus 
(Pipistrellus pygmaeus) 

V * IV günstig 

Rauhautfledermaus 
(Pipistrellus nathusii) 

3 * IV günstig 

P
le

c
o
tu

s
 

Braunes Langohr 
(Plecotus auritus) 

V 3 IV günstig 

Legende:    RL SH:  Rote Liste Schleswig-Holstein (Borkenhagen 2014); RL D:  Rote Liste Deutschland (Meinig et al. 2020); 
Rote Liste Kategorien: * ungefährdet, 1 vom Aussterben bedroht, 2 stark gefährdet, 3 gefährdet, V Vorwarnliste, D 
Daten defizitär, G Gefährdung unbekannten Ausmaßes; EHZ kbR : Erhaltungszustand in der kontinental-
biogeografischen Region nach LLUR (2020). 

 

Schwärmphasenuntersuchung und Ausflugszählung  

Im Rahmen der Schwärmphasenuntersuchung konnte an keinem der Höhlenbäume eine 

Winterquartiernutzung nachgewiesen werden. Es konnte ebenfalls keine 

Sommerquartiernutzung der Höhlenbäume erfasst werden. Ein Vorkommen von Einzel- bzw. 

Zwischenquartieren ist für alle 26 Höhlenbäume anzunehmen.   
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Ergebnisse der Flugroutenerfassung  

An allen 16 untersuchten SAE-Standorten konnten bedeutende Flugrouten für Fledermäuse 

festgestellt werden (Tab. 21 im Anhang 8.4.1). Zwergfledermäuse nutzen demnach die 

Strukturen an den Standorten 1-12 sowie 15-17 regelmäßig als Flugroute (Abb. 16, Abb. 17). 

Die Strukturen an den Standorten 1, 9-13 sowie 15-17 werden darüber hinaus als bedeutende 

Flugrouten von Mückenfledermäusen genutzt. An dem Standort 6 konnte eine bedeutende 

Flugroute für Breitflügelfledermäuse nachgewiesen werden. Bedeutende Flugrouten der 

Gattung Myotis konnten an vier Standorten (8, 10, 12, 13) festgestellt werden (Anhang 8.4.2). 

Bei den Flugrouten handelt es sich im Teilbereich 1 der Vorhabenfläche vorwiegend um 

gerichtete Flüge auf der NordwestïSüdost-Achse durch das Gebiet. Bei Standort 15 fliegen 

die Fledermäuse entlang der SüdwestïNordost-Achse in den Teilbereich 1 bzw. heraus (Abb. 

17). An Standort 16 und 17 fliegen die Tiere linear entlang der Struktur (Abb. 17). Zusätzlich 

wird diese auch gequert und die Tiere fliegen über die Zufahrtsstraße in das anliegende 

Gehölz.  

 

Abb. 16: Bedeutende Flugrouten im Teilbereich 1 der Vorhabenfläche 
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Abb. 17: Bedeutende Flugrouten im Teilbereich 2 der Vorhabenfläche 

Ergebnisse der Jagdgebietserfassung  

An allen fünf untersuchten Standorten, die ein Potenzial als bedeutendes Jagdgebiet 

aufweisen, konnte die Bedeutung der Jagdgebiete für die Fledermausfauna bestätigt werden 

(Abb. 18).  

An dem Standort 5 wurden die Schwellenwerte für ein bedeutendes Jagdgebiet summarisch 

in 8 Nächten überschrittenen. Die artspezifischen Schwellenwerte wurden nicht überschritten.  

Der Standort 12 ist sowohl summarisch ein bedeutendes Jagdgebiet (7 Nächte mit 

überschrittenen Schwellenwerten) als auch artspezifisch für die Zwergfledermaus (4 Nächte).  

Die meiste Jagdaktivität konnte an dem Standort 14 nachgewiesen werden. Hier wurden die 

Schwellenwerte für ein bedeutendes Jagdgebiet in allen 10 Nächten mit durchschnittlich rund 

400 Aktivitätsminuten überschritten. Zudem gilt das Jagdgebiet auch artspezifisch für die 

Mückenfledermaus (9 Nächte) und Zwergfledermaus (8 Nächte) sowie für Myotis spec. (5 

Nächte) als bedeutendes Jagdgebiet.  

An dem Standort 17 wurden die Schwellenwerte ebenfalls summarisch überschritten (in 8 

Nächten) und das Jagdgebiet gilt artspezifisch als bedeutende Flugroute für die 

Mückenfledermaus (6 Nächte) und Zwergfledermaus (7 Nächte).  

Der Standort 18 ist sowohl summarisch ein bedeutendes Jagdgebiet (6 Nächte mit 

überschrittenen Schwellenwerten) als auch artspezifisch. Die Zwerg- und Mückenfledermaus 

haben in je drei Nächten die artspezifischen Schwellenwerte überschritten. Ein 

funktionsräumlicher Zusammenhang der Jagdgebiete 14 und 18 zur Vorhabenfläche ist 
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anhand der bedeutenden Flugrouten und dem Habitatverbund von bedeutenden Jagdgebieten 

abzuleiten. Ein Verlust der bedeutenden Flugrouten und Jagdgebiete in der Vorhabenfläche 

kann zu einer Zerschneidung bzw. einem Barriereeffekt für umliegende Jagdgebiete führen.    

In der Tab. 8 sind die Ergebnisse der Jagdgebietserfassung mit dem erfassten Artenspektrum 

zu entnehmen. Eine detaillierte Darstellung findet sich im Anhang 8.4.3. 

 

Abb. 18: Bedeutende Jagdgebiete im funktionsräumlichen Zusammenhang der Vorhabenfläche 
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Tab. 8: Ergebnisse der Jagdgebietserfassung 

SAE-Standort  

Anzahl Nächte mit 
überschrittenem 
Schwellenwert  

(summarisch)  

Anzahl Nächte mit 
überschrittenem 

Schwellenwert je Art  

(artspezifisch)  

Artenspektrum des Jagdgebiets  

nach Häufigkeit  

5 KO 8 

2 - Pipistrellus pygmaeus 

1 - Pipistrellus pipistrellus 

2 - Nyctalus noctula 

1 - Myotis daubentonii 

2 - Myotis spec. 

Pipistrellus pygmaeus 

Pipistrellus pipistrellus 

Nyctalus noctula 

Pipistrellus nathusii 

Eptesicus serotinus 

Myotis spec. 

Nyctaloid 

Myotis daubentonii 

12 KO 7 

1 - Pipistrellus pygmaeus 

4 - Pipistrellus pipistrellus  

1 - Nyctalus noctula 

 

Pipistrellus pygmaeus 

Pipistrellus pipistrellus 

Nyctalus noctula 

Pipistrellus nathusii 

Eptesicus serotinus 

Myotis spec. 

Nyctaloid 

Myotis daubentonii 

14 JG 10 

9 - Pipistrellus pygmaeus  

8 - Pipistrellus pipistrellus  

2 - Nyctalus noctula 

5 - Myotis spec.  

Pipistrellus pygmaeus 

Pipistrellus pipistrellus 

Nyctalus noctula 

Pipistrellus nathusii 

Myotis spec. 

Eptesicus serotinus 

Nyctaloid 

Myotis daubentonii 

17 KO 8 

6 - Pipistrellus pygmaeus  

7 - Pipistrellus pipistrellus  

2 - Eptesicus serotinus 

2 - Nyctalus noctula 

2 - Myotis spec. 

1 - Nyctaloid 

Pipistrellus pygmaeus 

Pipistrellus pipistrellus 

Nyctalus noctula 

Eptesicus serotinus 

Pipistrellus nathusii 

Myotis spec. 

Nyctaloid 

Myotis daubentonii 

18 JG 6 

3 - Pipistrellus pygmaeus  

3 - Pipistrellus pipistrellus  

1 - Nyctalus noctula 

1 - Myotis spec. 

Pipistrellus pygmaeus 

Pipistrellus pipistrellus 

Nyctalus noctula 

Pipistrellus nathusii 

Eptesicus serotinus 

Myotis spec. 

Nyctaloid 

Legende: JG = Jagdgebietserfassung, KO = Kombiniert (Flugrouten und Jagdgebietserfassung), fett  = Überschreitung des 

artspezifischen Schwellenwertes in mehr als 3 Nächten
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Fazit  

Im Rahmen der Gebäudeprüfung konnte ein Quartierpotenzial der MLH in der Vorhabenfläche 

für Fledermäuse ausgeschlossen werden.  

Im Rahmen der Schwärmphasenuntersuchungen an 26 Höhlenbäumen mit 

Großquartierpotenzial konnte keine Sommer- oder Winterquartiernutzung nachgewiesen 

werden. Einzel- bzw. Zwischenquartiere sind an den 26 Höhlenbäumen anzunehmen. 

Zusätzlich wurde die Anzahl der Höhlenbäume mit ausschließlich Zwischenquartierpotenzial 

anhand einer Erfassung auf einer Referenzfläche für die gesamte Rodungsfläche 

hochgerechnet. Demnach befinden sich 19 Höhlenbäume mit ausschließlich 

Zwischenquartierpotenzial auf 9,1 ha Rodungsfläche.  

An allen 16 untersuchten SAE-Standorten konnten bedeutende Flugrouten für Fledermäuse 

nachgewiesen werden. Davon nutzten Zwergfledermäuse 15 Strukturen, Mückenfledermäuse 

9 Strukturen, Myotis spec. 4 Strukturen und Breitflügelfledermäuse eine Struktur regelmäßig 

als Flugroute.     

An allen 5 Standorten mit Jagdgebietserfassung wurden bedeutende Jagdgebiete 

nachgewiesen. Es wurden sowohl die Grenzwerte für die artübergreifenden Aktivitätsminuten 

als auch für die artspezifischen Aktivitätsminuten für Zwerg- und Mückenfledermäuse sowie 

Myotis spec. überschritten. 

 

3.2.2 Amphibien  

 

Beschreibung der Untersuchungsgewässer  

Sieben der untersuchten Gewässer (1, 2 und 11-15) befinden sich auf dem Gelände des 

MunLgr Laboe. Amphibien können die Wälder als Landlebensraum nutzen, während die kurz 

gehaltenen Rasenflächen keine Rolle als Lebensraum spielen. Die Liegenschaft ist zudem 

durchzogen von sporadisch genutzten Straßen. Der am häufigsten genutzte Hauptweg mit 

möglicher Barrierewirkung führt entlang seiner östlichen Außengrenze.  

Die restlichen acht untersuchten Gewässer befinden sich außerhalb des MunLgr Laboe. Die 

Gewässer 3-5 befinden sich nordöstlich der Liegenschaft auf überwiegend extensiv genutztem 

Grünland. Südöstlich der Liegenschaft liegen Gewässer 6-9 auf privat genutzten 

Pferdeweiden. Das Gewässer 10 befindet sich ebenfalls südöstlich der Liegenschaft auf einem 

konventionell genutzten Acker. Die untersuchten Gewässer sind in Tab. 9 charakterisiert. 

In der Abb. 7 ist die Lage der untersuchten Gewässer dargestellt.   
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Tab. 9: Gewässerbeschreibung mit Fotodokumentation 

Gewässer  Beschreibung  Fotodokumentation (Stand 09.04.2025)  

1 

Gewässer 1 ist ein 

Regenrückhaltebecken mit 

perennierender Wasserführung. Es 

ist vollständig besonnt und besitzt 

Flachwasserbereiche sowie 

submerse Vegetation. 

Ufervegetation ist spärlich 

vorhanden, da das Becken durch 

Steine in einem Gitternetz befestigt 

ist. Umliegend befinden sich 

Rasenflächen und ein Waldgebiet. 

Es wurde Fischbesatz festgestellt.  
 

2 

Gewässer 2 ist ebenfalls ein 

Regenrückhaltebecken mit 

perennierender Wasserführung. Es 

ist vollständig besonnt und besitzt 

Flachwasserbereiche sowie 

submerse Vegetation. 

Ufervegetation ist spärlich 

vorhanden, da das Becken durch 

Steine in einem Gitternetz befestigt 

ist. Im westlichen Bereich hat sich 

um einen Zulauf Sediment 

angesammelt, auf das sich ein 

kleiner Schilfbereich gebildet hat. 

Umliegend befinden sich 

Rasenflächen und ein Waldgebiet. 

Es wurde Fischbesatz festgestellt.  

 

3 

Gewässer 3 ist ein Tümpel 

außerhalb der Liegenschaft mit 

temporärer Wasserführung. Ab dem 

dritten Durchgang war er kaum 

wasserführend. Er ist vollständig 

besonnt und besitzt 

Flachwasserbereiche sowie 

submerse Vegetation. Artenreiche 

Ufervegetation ist vorhanden. 

Umliegend befinden sich eine 

extensiv genutzte Wiese und Knicks. 

Fischbesatz wurde nicht festgestellt. 
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Gewässer  Beschreibung  Fotodokumentation (Stand 09.04.2025)  

4 

Gewässer 4 ist ein Tümpel 

außerhalb der Liegenschaft mit 

temporärer Wasserführung. Ab dem 

dritten Durchgang war es 

ausgetrocknet. Er ist überwiegend 

durch eine zentrale Weide 

beschattet, besitzt jedoch besonnte 

Flachwasserbereiche sowie 

submerse Vegetation. Die 

Ufervegetation besteht hauptsächlich 

aus Gräsern. Umliegend befinden 

sich eine extensiv genutzte Wiese 

und Knicks. Fischbesatz wurde nicht 

festgestellt. 
 

5 

Gewässer 5 ist ein Kleinweiher 

außerhalb der Liegenschaft mit 

perennierender Wasserführung. Er 

ist überwiegend beschattet, besitzt 

jedoch besonnte 

Flachwasserbereiche sowie 

submerse Vegetation. Im späteren 

Jahresverlauf war er vollständig von 

Seerosen überwachsen. Die 

Ufervegetation besteht aus Gräsern, 

Schilf sowie Gehölzen. Umliegend 

befinden sich eine extensiv genutzte 

Mähwiese und Knicks. Fischbesatz 

wurde nicht festgestellt. 
 

6 

Gewässer 6 ist eine ehemals 

überstaute Senke auf einer 

Pferdeweide außerhalb der 

Liegenschaft, die zu keinem 

Zeitpunkt der Kartierung Wasser 

führte und daher als Laichhabitat 

ausgeschlossen werden konnte.  

 




































































































































